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Tarif ETF – 
stark, variabel,
kombinierbar

Das heißt für Sie:

• Sinnvoller Leistungsbeginn, dadurch 

günstige Beiträge

• Überschaubares Risiko

• Bedarfsgerechte Sicherung der 

laufenden Kosten

• Als Tagessatz abschließbar ist das 

Vielfache von 1 EUR

Anrechnung der Karenzzeit

Werden Sie innerhalb von sechs Monaten nach

dem Ende einer Arbeitsunfähigkeit aufgrund

derselben Krankheit oder Unfallfolge erneut

arbeitsunfähig, so rechnet die Central die in

den letzten zwölf Monaten nachgewiesenen

Zeiten der völligen Arbeitsunfähigkeit auf die

neue Karenzzeit an. Voraussetzung für die

Anrechnung ist natürlich, daß ein ursächlicher

Zusammenhang mit der vorangegangenen

Krankheit oder Unfallfolge gegeben ist.

Im Krankenhaus:
Leistungen schon ab dem 4. Tag

Wird während der Arbeitsunfähigkeit ein

stationärer Krankenhausaufenthalt notwendig,

so wird das Krankentagegeld bereits ab dem 

4. Tag des Krankenhausaufenthalts gezahlt,

also auch dann, wenn die vereinbarte Karenz-

zeit von drei oder sechs Wochen noch nicht ab-

gelaufen sein sollte. Dies gilt durchgängig für

die gesamte Dauer der Arbeitsunfähigkeit, d.h.

die Leistung wird auch dann nicht ausgesetzt,

wenn das Ende des Krankenhausaufenthalts

noch in die vereinbarte Karenzzeit fällt.
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Starke Leistungen – 
individuelle Absicherung

Für Sie als Freiberufler/in ist es wichtig, für

den Fall der Arbeitsunfähigkeit finanziell

abgesichert zu sein. Mit dem Tarif ETF bietet

die Central individuelle Möglichkeiten, sich

durch einkommensgerechte Krankentage-

geldsätze vor dem drohenden Einkommens-

ausfall sinnvoll und preiswert zu schützen.

Variabler Leistungsbeginn

Bei Arbeitsunfähigkeit ist Ihr Einkommensaus-

fall spätestens ab der 4. oder der 7. Woche ab-

gesichert. Tarif ETF21 mit einer Karenzzeit von

drei Wochen: Leistungsbeginn ab dem 22. Tag;

Tarif ETF42 mit einer Karenzzeit von sechs

Wochen: Leistungsbeginn ab dem 43. Tag.



Kombinationsmöglichkeiten

Die Kombination unterschiedlicher Karenz-

zeiten mit jeweils individuellen Krankentage-

geldsätzen ist möglich. Das ist die Flexibilität,

die Sie als Freiberufler erwarten.

Besonderheiten

Grundsätzlich gilt:

• Ihr Krankentagegeld erhalten Sie natürlich

auch für Sonn- und Feiertage – steuerfrei.

• Wird insgesamt ein Krankentagegeld von 

500 EUR oder mehr versichert, ist in jedem

Fall ein Nachweis über das zu versichernde

Einkommen erforderlich.

• Lediglich bei Freiberuflern, die keine Ärzte

sind, ist im ersten Jahr der Selbständigkeit

der maximal abschließbare Tagessatz auf 

125 EUR begrenzt.

• Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Berufs-

krankheiten oder Arbeitsunfällen ist mit-

versichert.

• Bei vorheriger schriftlicher Zusage durch die

Central werden auch Leistungen bei einer

stationären Kur-/Rehamaßnahme im un-

mittelbaren Anschluß an eine stationäre

Behandlung erbracht. Leistungen von Dritten

werden hierbei angerechnet.

Absicherung im Ausland

Bei vorübergehenden Aufenthalten im euro-

päischen Ausland sowie bei Aufenthalten von

bis zu drei Monaten Dauer in den mittelmeer-

angrenzenden Ländern, den USA, Kanada,

Australien oder Neuseeland besteht folgender

Versicherungsschutz: Für dort akut eintretende

Krankheiten oder Unfälle wird das vereinbarte

Tagegeld nach Ablauf der Karenzzeit für die

Dauer einer medizinisch notwendigen Heil-

behandlung in einem Krankenhaus gezahlt.

Zusätzlich wird bei einem bis zu dreimonatigen

Aufenthalt in einem Staat der Europäischen

Union oder der Schweiz das Tagegeld nach

Ablauf der Karenzzeit für Zeiten einer völligen

Arbeitsunfähigkeit, in der keine stationäre

Heilbehandlung stattfindet, für bis zu 30 Tage

erbracht. Für einen länger dauernden Aus-

landsaufenthalt können weitere Vereinbarun-

gen getroffen werden. Wenden Sie sich bitte in

diesem Fall vor Reiseantritt an die Central.

Abgrenzung zwischen 
einer freiberuflichen 
und gewerblichen Tätigkeit

Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die

selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künst-

lerische, schriftstellerische, unterrichtende

oder erzieherische Tätigkeit und die selbstän-

dige Berufstätigkeit in den folgenden Berufen:

Ärzte, Architekten, Apotheker, beratende Be-

triebs- und Volkswirte, Buchprüfer (vereidigte),
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Dentisten, Psychologen, Dolmetscher, Dozenten,

Grafiker, Heilpraktiker, Krankengymnasten,

Logopäden, Notare, Patentanwälte, Prozeß-

agenten, Rechtsbeistände, Rechtsanwälte,

Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Über-

setzer, Wirtschaftsprüfer, Zahnärzte. 

Die jeweiligen Beiträge können Sie der neben-

stehenden Beitragsübersicht entnehmen.

Nicht versicherbar nach Tarif ETF 
sind „Gewerbetreibende“

Zum Beispiel Makler, Sportlehrer, Trainer, Ver-

mögensberater und sonstige Berater, Vertreter

oder Personen in ähnlichen Berufen.
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Folgende freiberuflich tätige Personen

können gegen einen Mehrbeitrag von 

30% im Tarif ETF21 und 20% im Tarif ETF42

versichert werden:

Bildberichterstatter, Gutachter in Fahrzeug-

sachen mit Ingenieurausbildung, Handels-

chemiker, Hebammen, Ingenieure (mit körper-

licher Tätigkeit), Journalisten, Lotsen, Med.

Bademeister, Med. Masseure, Tierärzte sowie

sonstige nachweislich freiberuflich Tätige.

Beitragsübersicht ETF
(Krankentagegeld je 1 EUR)

Eintritts-
alter

ETF21 ETF42

Männer Frauen Männer Frauen

20 0,31 0,50 0,23 0,40

21 0,33 0,52 0,23 0,41

22 0,35 0,53 0,24 0,43

23 0,36 0,54 0,25 0,45

24 0,38 0,56 0,26 0,48

25 0,39 0,58 0,27 0,50

26 0,41 0,59 0,28 0,52

27 0,42 0,61 0,29 0,54

28 0,44 0,63 0,30 0,56

29 0,45 0,66 0,31 0,59

30 0,47 0,68 0,32 0,61

31 0,48 0,70 0,33 0,63

32 0,50 0,73 0,34 0,65

33 0,51 0,76 0,36 0,67

34 0,53 0,79 0,37 0,69

35 0,55 0,82 0,38 0,71

36 0,57 0,85 0,39 0,72

37 0,59 0,88 0,41 0,74

38 0,60 0,91 0,42 0,76

39 0,62 0,93 0,44 0,77

40 0,64 0,96 0,45 0,79

41 0,67 0,99 0,46 0,80

42 0,69 1,02 0,48 0,82

43 0,71 1,04 0,49 0,83

44 0,74 1,07 0,51 0,85

45 0,76 1,10 0,52 0,86

46 0,79 1,12 0,54 0,88

47 0,81 1,14 0,55 0,89

48 0,84 1,16 0,56 0,90

49 0,86 1,18 0,58 0,91

50 0,88 1,19 0,58 0,92

51 0,90 1,20 0,59 0,93

52 0,92 1,21 0,60 0,94

53 0,94 1,21 0,61 0,94

54 0,96 1,21 0,61 0,95

55 0,98 1,22 0,61 0,95

56 0,99 1,22 0,62 0,96

57 1,01 1,22 0,62 0,97

58 1,02 1,23 0,63 0,98

59 1,03 1,24 0,64 1,00

Für alle aufgeführten Leistungsaussagen gilt:
Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes ergeben sich 
aus den Bestimmungen des gewählten Tarifs, den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen (Rahmen- bzw. Muster- und Tarif-
bedingungen), dem Versicherungsschein sowie weiteren
schriftlichen Vereinbarungen.


